
ausgeübten Hausmannsposten vermietet worden ist. Da 
nun die Verklagten als Mieter aus Gesundheitsgrün
den, also ohne daß ihnen von der Klägerin ein begrün
deter Anlaß zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses ge
geben war, die Hausmannsstelle aufgekündigt haben, 
steht ihnen an sich nach dem noch in Geltung befind
lichen § 20 MSchG ein Mieterschutz im Sinne der §§ 1 
bis 19 MSchG über die Dauer des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr zu. Es bedürfte also einer besonderen Auf
hebung des Mietverhältnisses (Arbeitsverhältnisses) 
seitens des Gerichts nicht mehr, vielmehr tritt das Räu
mungsverlangen in den Vordergrund.

Dazu hat aber die Bezirksbehörde die Ansicht vertre
ten, daß für Hauswarte, die ihre Tätigkeit im Neben
beruf ausüben, also relativ wenig Wohnungen zu be
treuen haben, auf Grund der äußerst angespannten 
Wohnraumlage keine zweckgebundene Wohnung zur 
Verfügung gestellt werden und daß von der Kündigung 
des Vertrages zwischen dem nebenberuflichen Haus
wart und dem Eigentümer die Kündigung der Woh
nung nicht abgeleitet werden könne, auch wenn dies 
in den privaten Abmachungen festgelegt sei, da das 
Verfügungsrecht über sämtliche Wohnungen lediglich 
der Wohnungsbehörde zustehe.

Auf Grund dieser Stellungnahme der Verwaltungs
behörde könnte mit einer Durchsetzung des Räumungs
begehrens der Klägerin nicht gerechnet werden. Denn 
auf die Verklagten trifft es unstreitig zu, daß sie ihre 
Hausmannsstelle nur nebenberuflich ausgeübt haben. 
Voraussetzung für jede Klage ist aber das Rechtsschutz
bedürfnis; denn der Zivilprozeß gewährt dem einzelnen 
Schutz nur im Rahmen der Gesellschaft. Es fehlt aber 
an solchem Schutzbedürfnis, wenn es, von der gesell
schaftlichen Seite aus gesehen, nicht anerkannt werden 
kann. Da die Verwaltungsbehörde mit Rücksicht auf 
die öffentlichen Belange den Verklagten im Falle ihrer 
Verurteilung zur Räumung Ersatzwohnraum nicht zu
weisen wird, ist die Erwirkung eines Räumungsurteils 
als eines praktisch nicht zu vollstreckenden Titels un
nütz.

Die Klage ist daher, wie geschehen, mangels eines 
Rechtsschutzbedürfnisses durch Prozeßurteil abzu
weisen.

(Mitgeteilt von Dr. Hans R o e g e r ,  Markkleeberg)

A n m e r k u n g :
Das Urteil des Kreisgerichts ist im Ergebnis richtig; 

seine Begründung gibt jedoch zu Bedenken Anlaß. Dem 
Urteil ist richtig zugrunde gelegt worden, daß es allein 
Sache der zuständigen Abteilungen Wohnraumlenkung 
bei den Räten der Kreise und Bezirke ist, darüber zu 
entscheiden, ob eine Wohnung als zweckgebunden zu
gewiesen werden kann. Weshalb das Gericht aber mit 
dem mangelnden Rechtsschutzbedürfnis argumentiert, 
ist nicht einzusehen.

§ 20 MSchG versagt dem Mieter einen Mieterschutz 
im Sinne der §§ 1 — 19 MSchG dann, wenn er ein zu
gleich mit dem Mietvertrag begründetes Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis aufkündigt, ohne daß ihm vom Ver
mieter ein gesetzlich begründeter Anlaß dazu gegeben 
war. In diesen Fällen erfolgt die Aufhebung des Miet
verhältnisses nicht im Wege der Klage. Vielmehr macht 
der Vermieter lediglich den Rückgabeanspruch aus dem 
Mietvertrag geltend, der immer in die Form der Räu
mungsklage gekleidet sein wird.

Nach § 9 Ziff. 2 der Durchführungsverordnung vom 
27. Juli 1946 zum KRG Nr. 18 (Wohnungsgesetz) ist es 
Sache der Wohnungsbehörde, Werk-, Dienst- oder Haus
wartswohnungen als solche zu genehmigen und zuzu
weisen; die Hauswartswohnung ist damit zweckgebun
dener Wohnraum. Betrifft die Räumungsklage des Ver
mieters eine Wohnung, deren Vermietung als■ zweckge- 
gebundene Wohnung von der Wohnungsbehörde nicht 
genehmigt war, dann ist das Mietverhältnis nicht durch 
§ 20 MSchG charakterisiert. Ein nach § 20 MSchG gel

tend gemachter Räumungsanspruch ist in diesem Falle 
unbegründet; die Klage muß abgewiesen werden.

Auf keinen Fall darf das Gericht nach eigenem Er
messen darüber entscheiden, ob eine Wohnung als 
Hauswartswohnung anzusehen ist oder nicht. Schon gar 
nicht darf das Gericht die Entscheidung davon abhän
gig machen, ob die Hausmannstätigkeit im Haupt- oder 
im Nebenberuf ausgeübt wird. Es würde damit unzu
lässigerweise in die Aufgaben der staatlichen Verwal
tung eingreifen. Ob eine Wohnung als Hauswartswoh
nung anzusehen ist, wird von den Wohnungsbehörden 
von Fall zu Fall und nach den örtlichen Verhältnissen 
verschieden beurteilt werden.

Im vorliegenden Falle hätte also das Gericht der 
Klägerin aufgeben müssen, die Genehmigung für die 
Hauswartswohnung, d. h. die Erklärung der Wohnungs
behörde, daß es sich um eine zweckgebundene Wohnung 
handelt, beizubringen; es hätte diese Genehmigung 
bzw. eine Auskunft der Wohnungsbehörde auch selbst 
beiziehen können. Für den Fall der Versagung dieser 
Genehmigung durch die Wohnungsbehörde — wovon 
das Kreisgericht von vornherein ausgegangen ist — 
hätte die Klage als unbegründet abgewiesen werden 
müssen.

Rolf H e d e l ,
Hauptreferent im Ministerium deryJustiz
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